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Datenaufbereitung 

Digitalarchiv Steyr  



Comissions-Protocoll 
 
aufgenommen am 3. November 1842 über die Festsetzung der Vertheilungs-Grundsätze der 
eingefloßenen neuerlichen Unterstützungsbeträge an die durch den Brand am 3. März 1842 
verunglückten Inwohner. 
 
Gegenwärtige: 
 
Von Seite des k.k. Kreisamtes:  
Herr Franz de Paula Heiß, k.k. 1. Kreiskoair. 
 
Von Seite der Hochwürdigen Geistlichkeit: 
Hochw. Herr Alois Himmelreich, Pfarrer zu St. Michael 

〃 〃 Carl Aigner, Kooperator〃 
 
Von Seite des Magistrats: 
Herr Magistrats-Rath Maurer 

〃 〃 〃 Bleyer 

〃 Oekonomie Rath Woisetschläger 

〃 〃 〃 Neckhaim 
Sekretär Knoll 

〃 Bürger-Ausschuß Roman Jaeger v. Waldau 

〃 〃 〃 Springer 

〃 〃 〃 Fröhlich 

〃 〃 〃 Lechner 
 
Zuförderst wurden die von verschiedenen Partheien eingebrachten Gesuche um Betheilung 
überhaupt oder nach einem höheren Maßstabe der Berathung unterzogen, und befunden: 

1. Daß die sub Zahl 3057, 3211, 4433, 4494, 4574, 4796, 4916, 6578, 5256 u. 7416 P. 
vorliegenden Gesuche der Brigitta Molterer, des Johan Obermann, Mathias Kirchberger, 
Franz Ullian, Anton Bayr, Josef Berger, Josef Haratzmüller, der Anna Kernstock, Theresia 
Becker u. des Alois Stierl dahin zu erledigen seyen, daß bei Vertheilung der eingefloßenen 
Unterstützungsgelder ohnehin auf selbe zurückgesehen, und sie gehörig gewürdiget wurden. 

2. Die Gesuche Zahl 7349 u. 3852 P. der Bruderschaften aus Liebe des Nächsten bei den 
Wirthen Pachmayr und Haratzmüller seyen dahin zu erledigen, das nachdem die Hülfe 
anderwärts nöthiger ist u. der Bruderschaftszweck auch ohne die verbrannten Objekte 
erreicht werden könne, in diese Gesuche nicht eingegangen werden könne. 

3. Die Gesuche Zahl 8465 u. 8851 P. der Anna Dworschak u. Anna Holzbauer sind 
hindanzuweisen, weil die Schadenangabe überspannt erscheint u. keinen Glauben verdient. 
Ebenso 

4. das der Johanna Stainer, Zahl 6221 P., weil sie ohnehin betheilt wurde u. ihre gegenwärtige 
Schadenangabe der gepflogenen Erhebung zu Folge nicht auf Wahrheit beruht. 

5. Karl Meiß ist mit seinem Gesuche Z. 3205 P. auf die bereits erhaltene entsprechende 
Betheilung mit Kleidungsstücken zu verweisen; Josefa Englahner aber mit ihrem Gesuche Z. 
8656 P. auf die am 28. May d.J. geschehene gerichtliche Schadenerhebung u. die Klaßirung 
ihres Hauses in der Vorzungsklaße. 

6. Johan Derndorfer, Ferdinand Fetzer u. Anna Sturmbauer sind mit ihren Gesuchen Zahl 3204, 
6220 und 6320 P. hindann zuweisen, ersterer da seine Schadenangabe der Glaubwürdigkeit 
ermangelt, indem er zur Zeit des Brandes in Aichet wohnte, u. nicht abzusehen ist, warum er 
seine Kleider dem Franz Brunmayr in Aufbewahrung übergeben habe; der zweite, weil 
derselbe zur Zeit des Brandes bereits aus seiner Wohnung im Wieserfeld ausgezogen war u. 



daher keinen Schaden erlitten hat; die Dritte, weil ihr Mann nur beim Baue zufällig 
verunglückt u. seither gestorben ist, die Unterstützungsgelder aber für den Abgebrannten 
bestimmt sind. 

7. Das Gesuch des Mathias Zaininger Zahl 5295 P. ist aufrecht zu erledigen u. er mit seinem 
angegebenen Schaden in die erste Klasse zu setzen. Ebenso die Gesuche des Franz Linzer u. 
der Susanna Englahner, dann des Laurenz Hocke, Wenzl Alt u. der Gebrüder Mathias u. 
Andreas Stalzer sub Z. 8494, 4434, 6433, 6279 u. 8712 P., u. sind dieselben sämtlich in die 
Zweite Klasse, u. zwar die Englahner, Linzer, Hocke, Alt u. die Gebrüder Stalzer mit der vollen 
Schadenangabe u. zwar die letzteren vier in diese Klasse darum einzureichen, weil sie 
anderwärts wohnhaft sind, daher nur vergleichungsweise zu ihrem übrigen Eigenthume 
einen verhältnißmäßig geringeren Schaden erlitten haben, u. die Absicht der Geber zunächst 
auf das Aufhelfen der hiesigen Insaßen u. Ortsbewohner gerichtet ist. 

8. Ebenso sind die Gesuche des Karl Leitner, der Katharina Albrecht, u. Lüftinger sub Zahl 6577, 
7298 u. 7215 P. aufrecht zu erledigen u. in die zweite Klaße einzustellen, jedoch die beiden 
ersten nur mit einem Schaden von 15 fl CMz, da die Mehrangabe nicht glaubwürdig ist, u. 
des Beweises ermangelt, die letztere aber mit der angegebenen vollen Schadenssumme. 

9. Unter die Inwohner in deren Kathegorie die nach den vorausgeschickten zu 
berücksichtigenden obigen Personen einzureichen sind, wird die Summa 4275 fl 21 xr CMz 
bestimmt, welche nach dem Leitfaden des sub Zahl 9185 P. vorliegender 
Repartitionsentwurfes unter die dort nahmhaft gemachten Personen proportionaliter nach 
Verhältniß ihres Schadens u. ihrer dort geschehenen Claßirung dergestalt unter halbe zu 
vertheilen sind, daß die erste Klaße 40 % u. die zweite 30 % erhalte. 

10. Mit dieser Vertheilung soll diese Klaße der Verunglückten ein für allemahl abgefertiget u. 
künftighin nicht weiter mehr zu berücksichtigen seyn, weil Unterstützung u. Schaden 
zueinander ebenmäßig stehen, u. was noch an Unterstützungen einfließen mag, zur Hülfe für 
die am härtesten betroffenen Hausbesitzer conform des bereits niedergelegten 
Hauptgrundsatzes vorbehalten werden muß; zumahlen die Inwohner aus dem Unglücke 
selbst diese Zeit über reichlichen Erwerb zu finden Gelegenheit hatten. 

 
Zur Bestättigung allseitig unterschrieben: 
 
Franz de P. Heyß k.k. Kreis Coair. 
Woisetschläger Oek. Rath 
Neckhaim Oek. Rath 
Maurer M. Rath 
Buberl Mag. Rath  
Bleyer M. Rath 
Springer Bgr. Ausschuß 
M. Lechner Bgr. Ausschuß 
Knoll Sekretär 


